
 

 
ETHENEA Independent Investors S.A. 

16, rue Gabriel Lippmann 
L-5365 Munsbach  

R.C.S. Luxembourg B-155 427  

Mitteilung an die Anteilinhaber des  
 

Ethna–AKTIV 
 

Anteilklasse A (WKN: 764930 / ISIN: LU0136412771) 
Anteilklasse T (WKN: A0X8U6 / ISIN: LU0431139764) 

Anteilklasse R-A (WKN: A1CV36 / ISIN: LU0564177706) 
Anteilklasse R-T (WKN: A1CVQR / ISIN: LU0564184074) 

Anteilklasse CHF-A (WKN: A1JEEK / ISIN: LU0666480289) 
Anteilklasse CHF-T (WKN: A1JEEL / ISN: LU0666484190) 
Anteilklasse SIA-A (WKN: A1J5U4 / ISIN: LU0841179350) 
Anteilklasse SIA-T (WKN: A1J5U5 / ISIN: LU0841179863) 

Anteilklasse SIA CHF-A (WKN: A1W66A / ISIN: LU0985093052) 
Anteilklasse SIA CHF-T (WKN: A1W66B / ISIN: LU0985093136) 

Anteilklasse USD-A (WKN: A1W66C / ISIN: LU0985093219) 
Anteilklasse USD-T (WKN: A1W66D / ISIN: LU0985094027) 

Anteilklasse SIA USD-A (WKN: A1W66E / ISIN: LU0985094290) 
Anteilklasse SIA USD-T (WKN: A1W66F / ISIN: LU0985094373) 

 
(insgesamt „der Fonds“) 

 

Hiermit werden die Anleger des o.g. Fonds darüber informiert, dass nachfolgende Änderung mit Wirkung 

zum 1. Januar 2020 in Kraft tritt: 

 

Berechnungsbasis der Gebühren 

Die Gebühren werden statt auf Basis des Monatsultimovolumens auf Basis des durchschnittlichen Netto-

Fondsvermögens während eines Monats berechnet und ausgezahlt. Es erfolgt keine Änderung der 

Gebührensätze.  

 

Präzisierung zum Umtausch von Inhaberanteilen: 

Des Weiteren wird die Formulierung zum Umtausch dahingehend präzisiert, dass ein Umtausch von 

Inhaberanteilen nur durch eine Verkauf- / Kauftransaktion erfolgen kann. 

 

Der geänderte Verkaufsprospekt nebst Verwaltungsreglement ist ab diesem Zeitpunkt am Sitz der 

Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, bei den Zahlstellen, der Vertriebsstelle sowie auf der 

Internetseite www.ethenea.com kostenlos erhältlich. 

 

Munsbach, den 27. Dezember 2019 

 

ETHENEA Independent Investors S.A.  

Hinweis: Für diese Mitteilung ist § 167 Absatz 3 des deutschen Kapitalanlagesetzbuches NICHT anwendbar. 
Aufgrund dessen müssen die oben genannten Informationen NICHT über einen dauerhaften Datenträger 
mitgeteilt werden. Sämtliche Kosten, die im Zusammenhang mit der Weiterleitung der oben genannten 
Informationen an Endkunden auf dem Postweg oder über andere Kommunikationsmittel entstehen, 
müssen von der mitteilenden Partei beglichen werden. 


